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@ Veroffentlicht am 20.02.1997

Rechtssatz

Zur Beurteilung der Frage, ob ein Fahrzeuglenker eine im Sinne des § 20 Abs 1 erster Satz StVO unzuldssige
Geschwindigkeit eingehalten hat, muRR diese Geschwindigkeit auch ziffernmaliig festgestellt und in den Spruch des
Straferkenntnisses aufgenommen werden. Es genulgt nicht, als erwiesen anzunehmen, der Lenker habe eine in Bezug
auf die gegebenen Stral3en- und Sicht- oder Verkehrsverhaltnisse Uberhdhte Geschwindigkeit eingehalten (siehe hiezu
VwWGH 27.2.1970, 1470/69, ZVR 1970/222). Hingegen bedarf es nach § 20 Abs 1 zweiter Satz StVO nicht der
ziffernmaRigen Festsetzung der eingehaltenen Geschwindigkeit. Der Nebensatz, "wenn dies vermeidbar ist", bezieht
sich nicht auf eine bestimmte eingehaltene Geschwindigkeit, sondern betrifft die Beschmutzung anderer
StraBenbenutzer oder an der Stralle gelegener Sachen oder die Verletzung von Vieh an sich (Einstellung des
Verfahrens).

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1997/02/20 KUVS-1341/3/96
	JUSLINE Entscheidung


